
Stadt Bräunlingen
Amt für Tourismus, Kultur und Sport
Kirchstraße 10, 78199 Bräunlingen
Tel.: 0049 (0) 771 / 603-172 – Fax: 0049 (0) 771 / 8968301
www.braeunlingen.de maren.ott@braeunlingen.de

V e r t r a g
zwischen

Stadt Bräunlingen, Amt für Tourismus, Kultur und Sport, Kirchstraße 10, 78199 Bräunlingen
vertreten durch die Kulturamtsleiterin Maren Ott

und

Künstlername / Name der Gruppe: Anzahl der Künstler (Gruppenmitglieder):

.............................................................................                  ...............................

Kontaktperson: Telefon:

.....................................................................................................................................................

E-Mail-Adresse: Homepage:

.....................................................................................................................................................

Anschrift: 

.....................................................................................................................................................

Untertitel für das Programm: 

.....................................................................................................................................................

Vertragsinhalt:

Auftritt beim 13. Straßenmusiksonntag am 26. August 2012 in der historischen Altstadt von 
Bräunlingen (Süd-Schwarzwald).

Die Künstler bestreiten Straßen-Auftritte gemäß dem Programmkonzept der Veranstalter in der 
Zeit zwischen 11.00 und 19.00 Uhr (4 Auftritte von je ca. 1 Stunde Dauer).

Die Künstler verpflichten sich, am Sonntag, den 26.08.2012 spätestens um 09.30 Uhr am 
Treffpunkt im Foyer der neuen Sporthalle Bräunlingen zu sein, damit die Auftritte abgespro-
chen werden können.

Die Veranstalter stellen auf Wunsch kostenlos Übernachtungsmöglichkeit und Frühstück für die 
Nacht zum Sonntag und zum Montag zur Verfügung (Massenquartier in der neuen Sporthalle).

Für die Verpflegung während der Veranstaltung erhalten die Künstler eine Entschädigung.

Die Künstler haften für ihre Darbietungen selbst.

Die Veranstalter zahlen nach Beendigung der Veranstaltung ein Gesamthonorar in Höhe von 

EUR  .............. + ...... % MwSt + Ausländersteuer ð ja   ð nein + Künstlersozialkasse ð ja   ð nein 
(bitte ausfüllen bzw. ankreuzen).

ð Ich versteuere mein/unser Einkommen in Deutschland selbst. 
ð Ich bin Geringverdiener und bin deshalb steuerbefreit.

Zur Absicherung beider Seiten wird für den Fall des Vertragsbruchs eine gegenseitige Konven-
tionalstrafe in Höhe des Honorars vereinbart.

Fotos vom Straßenmusiksonntag von den Künstlern dürfen für Werbezwecke des Veranstalters 
verwendet und an die Schwarzwald Tourismus GmbH sowie die Heimattage-Geschäftsstelle zu 
deren Verwendung weitergeleitet werden.

Ort/Datum: Bräunlingen, den 

Unterschrift Künstler/Gruppe: Unterschrift Veranstalter:

http://www.braeunlingen.de
mailto:maren.ott@braeunlingen.de


Anlage zum Vertrag:

In diesem Jahr soll es voraussichtlich einige Themen-Bühnen geben. 
Daher möchten wir folgende Informationen bei euch abfragen:

o Wir spielen komplett unverstärkt und spielen gerne in einer 
Straße/Gasse/Abschnitt, in dem nur unverstärkte Gruppen spielen.

o Wir spielen verstärkt, jedoch nur in Maßen und nur zur Unterstützung der Stimme oder 
besonders leiser Instrumente. Wir beeinträchtigen dabei auf keinen Fall unsere Nach-
bar-Künstlergruppen.
Verstärkungsgeräte (möglichst mit Akkubetrieb) bringen wir selbst mit, da die Auftritts-
orte generell weder mit Verstärkungsanlagen noch mit Strom ausgestattet sind (Aus-
nahme: Hauptbühne). Falls dennoch Bedarf für Strom besteht, kann dies nur am Ver-
anstaltungstag selbst organisiert werden. Sofern Kapazitäten frei sind, können dabei 
die Mitglieder des Orga-Teams behilflich sein.

Mit unserem Programm würden wir gerne auf einer der folgenden Themen-Bühnen auftreten:

o Feuerartistik (im Rahmen der „Musiknacht & Feuerzauber“ am Samstagabend, 
25.8.2012) – Programm muss im Einzelfall mit dem Veranstalter abgesprochen werden!

o Mundart / Regionales / Heimatbezug, nämlich:

……………………………………………………………………………………………………..

o Kinderprogramm

o Neuheit – bisher noch nie beim Bräunlinger Straßenmusiksonntag dabei gewesen

o Neues Programm – wird erstmalig beim Bräunlinger Straßenmusiksonntag präsentiert

o Newcomer – erster Auftritt als Künstler / Gruppe überhaupt bzw. nicht länger her als 
August 2011 (mit Künstlername laut Vertrag)

o Preisträger: Ich/wir habe(n) bereits mit meinem / unseren Programm einen Preis ge-
wonnen und zwar:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

o Walk-Act

o Sonstiges:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Die Standorteinteilung erfolgt nach dem Programm-Konzept des Veranstalters und kann zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht verbindlich zugesagt werden!

Name des Künstlers (-gruppe):…………………………………………………..


